
Bauwasser
Antrag auf Herstellung eines Bauwasseranschlusses
und auf die Bereitstellung eines Bauwasserzählers
Bitte zurücksenden an: Stadtwerke Essen AG, 45117 Essen oder per E-Mail an: info-netz@stadtwerke-essen.de

1 Kunde (Vertragspartner)

Vorname/Name (Firma)

Straße/Nr.

PLZ und Ort

Telefon/E-Mail

2 Rechnungsempfänger (falls abweichend zur Kundenanschrift)

Vorname/Name (Firma)

Straße/Nr.

PLZ und Ort

Telefon/E-Mail

Datum und Unterschrift des Rechnungsempfängers

3 Grundstück

Grundstückseigentümer (wenn abweichend)

Vorname/Name (Firma)

Straße/Nr.

PLZ und Ort

Telefon/E-Mail

Als Kunde beantragen Sie hiermit unverbindlich die nachstehende Leistung für das nachbenannte Grundstück gemäß  Zi□er 1.7 der Ergänzenden

Bestimmungen zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) – Anlage 3. Sie erklären zudem, dass Sie berechtigt sind,

diesen Antrag für das nachbenannte Grundstück zu stellen.

Ort/Straße/Nr.

4 Herstellung eines Bauwasseranschlusses und/oder Bereitstellung eines Bauwasserzählers

mit Montage eines Bauwasserzählers

im Übergabeschacht (Schacht ist bauseits zu erstellen und zugänglich zu machen)

im Gebäude (z. B. Baucontainer) – gilt nicht bei Abriss des Gebäudes!

Montage eines Bauwasserzählers im Gebäude ohne Bauwasseranschluss

Sonstiges (Beschreibung: )

Bitte beachten Sie auch unsere unten stehenden Erläuterungen zum Antrag auf Herstellung eines Bauwasseranschlusses und auf die Bereitstellung
eines Bauwasserzählers!

Datum und Unterschrift des Kunden Datum und Unterschrift des Grundstückseigentümers

Anlagen: Datenschutzerklärung der Stadtwerke Essen AG,
Erläuterungen zum Antrag auf Herstellung eines Bauwasseranschlusses und auf die Bereitstellung eines Bauwasserzählers
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Bauwasser
Erläuterungen zum Antrag auf Herstellung eines Bauwasser-
anschlusses und auf die Bereitstellung eines Bauwasserzählers
Diese Seite bitte nicht zurücksenden.
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Für den Bauwasseranschluss an das Rohrnetz der Stadtwerke Essen AG gelten der zwischen Ihnen und der Stadtwerke Essen AG abzuschließende

Vertrag über die Herstellung eines Bauwasseranschlusses und über die Bereitstellung eines Bauwasserzählers sowie die Verordnung über die

Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) nebst der Ergänzenden Bestimmungen zu den Allgemeinen Bedingungen

für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) – Anlagen 1 und 3 – der Stadtwerke Essen AG in der jeweils gültigen Fassung.

Der Vertrag über die Herstellung eines Bauwasseranschlusses und über die Bereitstellung eines Bauwasserzählers kommt erst durch Ihre Unter-

zeichnung zustande. Ein entsprechender Vertrag wird Ihnen nach Einreichung dieses Antrags mitsamt der dazugehörigen Anlagen und Vertrags-

bestandteile übersandt.

Wenn Sie nicht zugleich Rechnungsempfänger sind, ist auf dem Antrag die entsprechende Empfängeradresse anzugeben und mit der Unterschrift

des Rechnungsempfängers zu bestätigen. Die Mitteilung eines abweichenden Rechnungsempfängers entbindet Sie als Vertragspartner nicht von

Zahlungsverpflichtungen. Die Stadtwerke Essen AG bleibt daher jederzeitig berechtigt, Sie in Anspruch zu nehmen.

Wenn Sie Bauleistender im Sinne des § 13 b Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 Umsatzsteuergesetz sind, ist diesem Antrag eine schriftliche Bestätigung hierüber

beizulegen.

Erfolgt die Unterzeichnung durch einen Vertreter, ist eine entsprechende Vollmacht beizulegen.

Vor Beginn der Bauwasserlieferung müssen folgende Unterlagen bei der Stadtwerke Essen AG eingegangen sein:

a) Vertrag über die Herstellung eines Bauwasseranschlusses und über die Bereitstellung eines Bauwasserzählers

b) Bauwasserlieferungsvertrag

c) vor der Bereitstellung eines Bauwasserzählers zusätzlich der Antrag zur Inbetriebsetzung einer Bauwasserinstallation

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Planung und Bau Versorgung

Bereich: 7V-3 Hausanschluss Kompetenz-Center

Name:  Ralph Rübel

Telefon: 0201/800-81

Telefax: 0201/800-1697

info-netz@stadtwerke-essen.de

Stadtwerke Essen AG  Telefon: 0201/800-0  Amtsgericht Essen Vorstand: Bankverbindungen: Postbank Essen 51 80-437
Rüttenscheider Str. 27-37  Telefax: 0201/800-1219  Handelsregister B 4170 Dr. Frank Pieper (Vorsitzender),  Sparkasse Essen 251 900 (BLZ 360 100 43)
45128 Essen info@stadtwerke-essen.de  USt-IdNr. DE811115831 Lars Martin Klieve (BLZ 360 501 05) IBAN: DE53360100430005180437

www.stadtwerke-essen.de  Vorsitzender des Aufsichtsrats: IBAN: DE70360501050000251900  BIC: PBNKDEFFXXX
Thomas Kufen BIC: SPESDE3EXXX


